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selbstverständlich reziprok anwendbar, d. h., dass in einem 
entsprechenden Fall auch Deutschland verpflichtet ist, an 
die Schweiz auszuliefern. In- und Ausländer sind also in die­
sem Sinn gleichgestellt. Wir erachten diese Lösung auch in 
künftigen Verhandlungen als Richtschnur. Mit Frankreich 
wird momentan über eine entsprechende Norm eines Zu­
satzvertrages zum Europäischen Auslieferungsübereinkom­
men verhandelt. 
Lassen Sie mich noch darauf hinweisen, dass die vorlie­
gende Lösung Bestandteil eines Verhandlungspaketes ist. 
Die Ihnen vorliegenden Verträge mit Deutschland sind mit 
Blick auf das gemeinsame Ziel einer effizienten Verbre­
chensbekämpfung entstanden. Falls Sie heute entscheiden 
sollten, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c des Bundesbeschlus­
ses zu streichen und damit dem Bundesrat die Genehmi­
gung zur Ratifikation nicht zu erteilen, ist nicht auszuschlies­
sen, dass dieser Punkt neu verhandelt werden muss. Wir 
wissen nicht, ob Deutschland dazu bereit wäre. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, den Antrag der Minderheit 
Vallender abzulehnen. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Frau Bundesrätin, Sie ha­
ben uns heute zum ersten Mal gesagt, dass Sie mit Frank­
reich Verhandlungen über einen gleich lautenden Vertrag in 
Angriff genommen haben. Steht das nicht im Widerspruch 
zu den Bestrebungen unserer Kommission, welche gesagt 
hat, man müsse im internationalen Strafrecht einmal eine 
Auslegeordnung schaffen bzw. eine Übersicht gewinnen und 
dann wolle man eine gewisse Vereinheitlichung schaffen 
und die Ziele und Tendenzen festlegen, also die Pfähle ein­
schlagen? 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Das Aufnehmen von Vertrags­
verhandlungen kann meines Erachtens nicht davon abhän­
gig gemacht werden, wie mit einer parlamentarischen 
Kommission zusammengearbeitet wird. Das ist eine vorhan­
dene Tendenz; wir folgen einer Tendenz, die wir schon in 
den Verträgen haben, nämlich diese Auslegung so zu ma­
chen und Vereinheitlichungen anzustreben, insbesondere 
mit unseren Nachbarstaaten. Das ist richtig und wichtig, 
aber es ist auch zu berücksichtigen, dass wir als Schweizer 
Staat nicht immer einfach mit verschiedenen Staaten multi­
lateral eine gemeinsame Lösung anstreben können. Wir 
müssen unsere Wege eben bilateral gehen, weil wir nicht in 
der EU sind - und zwar mit dem Ziel, möglichst einheitliche 
Verträge zu haben, aber auch im Wissen darum, dass wir 
dort, wo wir so weit gehen können, wie wir möchten, das 
auch tun. Wenn wir bei einem anderen Vertrag nicht so weit 
gehen können, wie wir eigentlich gerne möchten, müssen 
wir eben mit dem zufrieden sein, was wir aushandeln kön­
nen. Aber es kann nicht sein, dass wir alles auf das Mass 
reduzieren, das mit einem der Staaten gerade noch aushan­
delbar ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 79 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 50 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 99.091/604) 
Für Annahme des Entwurfes .... 119 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 
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Kantonsverfassungen 
(ZH, BS, BL, SH, AG, TG, VS, GE, JU). 
Gewährleistung 
Constitutions cantonales 
(ZH, BS, BL, SH, AG, TG, VS, GE, JU). 
Garantie 

Botschaft des Bundesrates 06.12.99 (BBI 2000 1107) 
Message du Conseil federal 06.12.99 (FF 2000 1048) 

Bericht SPK-SR 16.05.00 
Rapport CIP-CE 16.05.00 

Bericht SPK-NR 26.05.00 
Rapport CIP-CN 26.05.00 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.00 

Nationalrat/Conseil national 14.06.00 

Eintreten ist obligatorisch 
L.:entree en matiere est acquise de plein droit 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter 
Kantonsverfassungen 
Arrete federal accordant la garantie federale aux consti­
tutions cantonales revisees 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 99.095/606) 
Für Annahme des Entwurfes .... 105 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

99.302 

Standesinitiative Wallis. 
WTO-Abkommen. 
Sozial- und Umweltklausel 
Initiative cantonale Valais. 
Accord OMC. 
Clause sociale et environnementale 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 
Einreichungsdatum 05.07.99 
Date de depöt 05.07.99 

Bericht APK-SR 28.02.00 
Rapport CPE-CE 28.02.00 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.00 

Bericht APK-NR 15.05.00 
Rapport CPE-CN 15.05.00 

Nationalrat/Conseil national 14.06.00 

Nationalrat/Conseil national 15.06.00 

Ordnungsantrag Cuche 
Behandlung des Geschäftes in Kategorie III 

Motion d'ordre Cuche 
Traitement de l'objet en categorie III 
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